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2. Jahrgang. Nr. 9. 2. März. 1916.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

Der „pädagogischen Blätter" 23. Jahrgang.

Schriftletter des Wochenblattes:
vr. r. Veit G a dient. Stan«
vr. Josef Scheuber, Schwqz
vr. H. p. Saum, vaden

Beilagen zur Schweizer-Schule:
Volksschule, 24 Nummern
Mittelschule, l6 Nummern
Die Lehrerin, l2 Nummern

Geschäftsstelle der „Schweizer-Schule": <Sberle öi- Rickenbach, Einfiedeln.
Anhalt: Au» der Praxis. — Der Hauptfehler unseres Religionsunterrichtes. — Ein pädagogi-

sches Monumentalwerk. — Bücherschau. — Lehrerzimmer. — Eingegangene Bücher und
Schriften. — Inserate.

Betlage: Mittelschule Nr. 2 (mathematisch-naturwissenschaftliche Ausgabe).

Aus der Praxis.
Zwanglose Plaudereien.

Bon Severus.
I.

Im Jahre 1915 wurde von maßgebender Stelle ein korrektes Wort gesprochen

an die Adresse von „Schulrat und Schulpfleger". Ein X. hat zwar später in der

Suppe ein Härchen gefunden und hat reagiert. Aber wahr und korrekt war das

Wort des Herrn —e halt doch. Schreiber dies fand Wohlgefallen an ihm. Es
kam eben von autoritativer Seite mit reicher Erfahrung und edler Absicht, und es

war zeitgemäß und tupfte Hinkendes in sehr liebenswürdiger Weise. Ob nun eine

Pult-Untersuchung geboten oder nicht, man mag darüber frei denken, aber ganz
Ohne war auch jene Forderung nicht, man muß nur Selbstüberwindung genug
haben zu diesem Zugeständnisse. Nun item, dem periodischen Mitarbeiter warmen
Dank für die praktische Arbeit.

Wir spinnen ungerufen den Faden weiter. Vielleicht in nicht so gefälliger
Art, aber in ebenso wohlwollender Absicht. Schreiber dies ist so etwas wie Schul-
rat, bemüht sich, als solcher seine Aufgabe ernst zu nehmen und gerecht zu sein

und bezeichnet nun seine harmlose Plauderei als „aus der Praxis" geflossen. Er
will von Erfahrungen melden, die er in seiner amtlichen Praxis gemacht, niemand
zu Leid, der Sache zu Nutz. Die Erfahrungen sind wahr, sie sind gewissenhaften
Schulbesuchen abgelauscht und gehen in diesem und jenem Punkte Fehltritten auf
den Grund. Vollkommen sind sie nicht, aber der Wirklichkeit abgelauscht. Darum
wollen sie einen Vorzug haben, sie wollen lebenswahr sein. Und wenn bei man-
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